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 Einleitung 
 
1. Am 21. Februar 2022 erkannte die Russische Föderation nach mehrmonatiger militärischer 

Aufrüstung an der ukrainischen Grenze die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und 

Luhansk an und beorderte Truppen in diese beiden Regionen.1 Am 24. Februar 2022 

kündigte die Russische Föderation eine „besondere Militäroperation“ gegen die Ukraine 

an und das russische Militär begann mit Operationen im ganzen Land.2 Mit Stand vom 

2. März 2022 verteidigten ukrainische Truppen die Städte Kiew und Charkiw gegen 

Angriffe, wobei sich die Zivilbevölkerung in U-Bahn-Stationen und Bunkern versteckte, 

um dem häufigen Beschuss zu entgehen.3 Die ukrainische Regierung hat einen Erlass zur 

allgemeinen Mobilmachung erwachsener Männer erlassen,4 und Männer im Alter von 

18 bis 60 Jahren wurden Berichten zufolge daran gehindert, das Land zu verlassen.5 

2. Verschiedene Akteure haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass der Konflikt zu einer 

Verschlechterung der Menschenrechtslage führen und Verluste in der Zivilbevölkerung 

fordern könnte.6 Als Reaktion auf den Konflikt verhängten die Europäische Union (EU), die 

Vereinigten Staaten und andere Sanktionen gegen die Russische Föderation, was zu einem 

Wertverlust des russischen Rubels führte.7 Die Ukraine und die Russische Föderation 

führten am 28. Februar 2022 Gespräche an der weißrussischen Grenze.8 

3. Vor der Eskalation des Konflikts befand sich die Ukraine bereits inmitten einer 

„langwierigen humanitären Krise“ mit schätzungsweise 2,9 Millionen Menschen, die 

humanitäre Hilfe benötigten, vor allem in den östlichen Oblasten.9 Außerdem waren fast 

1,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine registriert.10 Das Land beherbergt auch 

Flüchtlinge und Asylsuchende aus Afghanistan, Syrien, der Russischen Föderation, 

Somalia, Irak, Iran, Belarus und anderen Ländern.11 Laut dem UN-Büro für die 
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Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) „droht [der Konflikt] eine 

humanitäre Katastrophe in der Ukraine und auch in den Nachbarländern auszulösen, die 

bereits einen massiven Zustrom von Menschen erleben, die vor den Feindseligkeiten 

fliehen.“12 

4. Bis zum 27. Februar 2022 wurden schätzungsweise 352 Zivilistinnen und Zivilisten 

getötet, darunter 14 Kinder, weitere 1.684 wurden verletzt.13 Bis zum 1. März 2022 waren 

schätzungsweise 874.026 Menschen aus dem Land geflohen und der Zustrom geht in 

hohem Tempo weiter.14 Die Schlange der Autos, die am 27. Februar 2022 am 

Grenzübergang Medyka zu Polen auf die Überquerung warteten, war über 30 Kilometer 

lang; 45.200 Menschen erreichten Polen innerhalb von nur 15 Stunden.15 Die 

Nachbarländer – darunter Ungarn, Moldawien, Polen, Rumänien und die Slowakei – hatten 

am 27. Februar 2022 damit begonnen, Ukrainer aufzunehmen, die vor dem Konflikt 

geflohen sind, und bereiteten sich auf eine große Zahl von Ankünften vor; bis zum 1. März 

2022 waren 453.982 Menschen in Polen und 44.540 in Rumänien angekommen, 

schätzungsweise 116.348 Personen kamen in Ungarn, 67.000 in der Slowakei und weitere 

79.315 in Moldawien an.16 

Zugang zum Hoheitsgebiet und zu internationalem Schutz 
 
5. Da die Situation in der Ukraine nach wie vor instabil und unsicher ist, begrüßt UNHCR die 

positive Haltung mehrerer Länder in Bezug auf den Zugang zu Asyl und fordert alle Länder 

auf, Zivilpersonen aller Nationalitäten, die aus der Ukraine fliehen, diskriminierungsfreien 

Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet zu gewähren und jederzeit die Einhaltung des Non-

Refoulement-Prinzips zu gewährleisten. 

6. Vorübergehender Schutz im Rahmen der EU-Richtlinie über vorübergehenden Schutz 

kann eine Möglichkeit sein, die Kohärenz des Schutzes und die Harmonisierung der 

staatlichen Maßnahmen in der EU zu gewährleisten und sofortigen Schutz vor 

Refoulement und grundlegende Versorgungsstandards zu bieten.17 UNHCR ist sich der 

diesbezüglichen Diskussionen bewusst und begrüßt diese. 

7. Alle Anträge von Staatsangehörigen der Ukraine und Personen, deren gewöhnlicher 

Aufenthalt sich in der Ukraine befand, die internationalen Schutz suchen, sollten in fairen 

und effizienten Verfahren im Einklang mit dem internationalen und regionalen 

Flüchtlingsrecht bearbeitet werden. UNHCR ist besorgt darüber, dass die jüngsten 

Entwicklungen in der Ukraine zu einem erhöhten Bedarf an internationalem Schutz für 

Menschen führen, die aus der Ukraine fliehen, sei es als Flüchtlinge gemäß der Genfer 

Flüchtlingskonvention von 1951 oder regionaler Flüchtlingsschutzinstrumente oder als 

Begünstigte anderer Formen des internationalen Schutzes.18 

8. In Anbetracht der instabilen Lage auf dem gesamten Gebiet der Ukraine hält UNHCR es 

nicht für angemessen, Ukrainerinnen und Ukrainern und Personen, die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Ukraine hatten, den internationalen Schutz auf der Grundlage einer 

internen Fluchtalternative zu verweigern. 

9. Bei Personen, deren Antrag vor den jüngsten Ereignissen abgelehnt wurde, kann die 

aktuelle Situation in der Ukraine zu veränderten Umständen führen, die bei einem 

erneuten Asylantrag berücksichtigt werden müssen. 
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10. Es kann Personen geben, die mit Taten in Verbindung gebracht werden, die sie in den 

Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln in Artikel 1 F der Genfer Flüchtlings-

konvention von 1951 bringen.19 In solchen Fällen wird es notwendig sein, sorgfältig zu 

prüfen, ob eine persönliche Verantwortung für Verbrechen besteht, die zum Ausschluss 

von der Flüchtlingseigenschaft führen können. Um den zivilen Charakter von Asyl zu 

bewahren, sollten Staaten zudem die Situation der Ankommenden genau prüfen, um 

bewaffnete Elemente zu identifizieren und sie von der zivilen Flüchtlingsbevölkerung zu 

trennen.20 

Sur-Place-Anträge von Staatsangehörigen der Ukraine und Personen mit 

vormals gewöhnlichem Aufenthalt in der Ukraine 
 
11. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer (oder Personen mit vormals gewöhnlichem Aufenthalt 

in der Ukraine), die sich in anderen Ländern aufhalten, genießen derzeit einen 

Rechtsstatus, der ihnen vor der Eskalation des Konflikts gewährt wurde, z. B. für ein 

Studium oder eine Erwerbstätigkeit. UNHCR empfiehlt, wo immer möglich und 

angemessen, den bestehenden Rechtsstatus so lange wie nötig zu verlängern. Personen, 

die von solchen Regelungen profitieren, sollten nicht daran gehindert werden, Asyl zu 

beantragen. 

Einstufung der Ukraine als sicherer Herkunftsstaat 
 
12. Unter den derzeitigen Umständen betrachtet UNHCR die Ukraine nicht als „Sicheren 

Herkunftsstaat“. Staaten sollten die Ukraine von Listen „sicherer Herkunftsstaaten“ 

streichen. UNHCR fordert die Regierungen daher auf, bei Anträgen auf internationalen 

Schutz von ukrainischen Staatsangehörigen oder Personen, die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Ukraine haben, keine beschleunigten Verfahren mit eingeschränkten 

Verfahrensgarantien (einschließlich Rechtsmitteln ohne aufschiebende Wirkung) 

anzuwenden und diese Personen nicht anderen Aufnahmebedingungen zu unterstellen als 

andere Antragsteller auf internationalen Schutz. 

Flüchtlinge und Asylsuchende (andere Nationalitäten) 
 
13. Auch Personen anderer Nationalitäten als der ukrainischen können sich entscheiden oder 

gezwungen sein, die Ukraine aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem 

Konflikt zu verlassen und sollten dies tun dürfen. Einige dieser Personen sind 

möglicherweise als Flüchtlinge anerkannt, haben komplementären Schutz erhalten oder 

sind in der Ukraine als Asylsuchende registriert. Afghanische und syrische 

Staatsangehörige gehören zu den größten Gruppen von Asylsuchenden und Flüchtlingen 

in der Ukraine, zusammen mit Staatsangehörigen der Russischen Föderation und anderer 

Länder. Die Ukraine ist und bleibt ein Land, das Flüchtlinge und Menschen, die anderweitig 

internationalen Schutz benötigen, aufnimmt. Wenn diese Personen auf der Suche nach 

Sicherheit weiterreisen, sollten sie an die nationalen Asylverfahren verwiesen werden, 

damit ihre Anträge auf internationalen Schutz geprüft werden können. Darüber hinaus gibt 

es möglicherweise ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die sich in der Ukraine 

aufhielten und (noch) keinen Antrag auf internationalen Schutz in der Ukraine gestellt 

hatten, bevor sie aufgrund der aktuellen Umstände gezwungen waren, das Land zu 
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verlassen. UNHCR empfiehlt, diese Personen an das nationale Asylverfahren des Landes 

zu verweisen, in dem sie internationalen Schutz suchen. 

Empfehluung zur Nichtrückführung 
 
14. Da die Lage in der Ukraine unbeständig ist und noch einige Zeit unsicher bleiben kann, 

fordert UNHCR die Staaten auf, die zwangsweise Rückführung von Staatsangehörigen und 

Personen, deren gewöhnlicher Aufenthalt sich in der Ukraine befand, auszusetzen, 

einschließlich derjenigen, deren Asylanträge abgelehnt wurden. Die Aussetzung von 

zwangsweisen Rückführungen dient als Mindeststandard und muss so lange bestehen 

bleiben, bis sich die Sicherheitslage in der Ukraine deutlich verbessert hat, um eine sichere 

und menschenwürdige Rückkehr derjenigen zu ermöglichen, denen kein internationaler 

Schutz zuerkannt wurde. 

15. UNHCR wird die Situation in der Ukraine weiterhin beobachten, um den Bedarf an 

internationalem Schutz, der sich aus der aktuellen Lage ergibt, zu bewerten. 
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